
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Martin Hess, Dr. Bernd Baumann, 
Dr. Gottfried Curio, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/18656 –

Sachstandsabfrage der Grenzkontrollen in Rheinland-Pfalz

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Der Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat Horst Seehofer entschied 
in Abstimmung mit den Nachbarstaaten und den betroffenen Bundesländern, 
zur weiteren Eindämmung der Infektionsgefahren durch das Corona-Virus vo-
rübergehende Grenzkontrollen einzuführen. Die Kontrollen an den Binnen-
grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark 
wurden ab Montag, den 16. März 2020, 8.00 Uhr umgesetzt (www.bundespoli
zei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200315_grenzkontrollen_
corona.html). Der grenzüberschreitende Warenverkehr sowie grenzüberschrei-
tendes Reisen aus berufsbedingten Gründen oder zur Ausübung einer Berufs-
tätigkeit zur Durchführung von Vertragsleistungen bleiben – unabhängig von 
der Staatsangehörigkeit – zulässig (www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/th
emen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352b
odyText3).

1. Wie viele Bundespolizisten sind nach Kenntnis der Bundesregierung an 
den Grenzen von Rheinland-Pfalz zu anderen Staaten seit dem 16. März 
2020 im Einsatz (bitte nach Bundespolizeidirektion, Anzahl und Grenz-
übergangsstelle aufschlüsseln)?

Die Erfüllung der Aufgaben der Bundespolizei an den Binnengrenzen folgt 
dem Grundsatz der integrativen Aufgabenwahrnehmung. Danach können alle 
Beamtinnen und Beamten zur Erfüllung aller gesetzlichen Aufgaben des Bun-
despolizeigesetzes eingesetzt werden. Demnach stehen die Polizeivollzugskräf-
te auch, aber nicht ausschließlich für grenzpolizeiliche Aufgaben, z. B. im Rah-
men der vorübergehenden wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen zur Ver-
fügung. Eine detaillierte Aufschlüsselung im Sinne der Fragestellung ist daher 
nicht möglich.
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2. Wie viele Ausländer kamen nach Kenntnis der Bundesregierung seit dem 
16. März 2020 über die deutschen Grenzen zu Frankreich und Luxemburg 
nach Rheinland-Pfalz?

Daten im Sinne der Fragestellung werden statistisch nicht erfasst.

3. Wie viele der in Frage 2 erfragten Ausländer haben nach Kenntnis der 
Bundesregierung seit dem 16. März 2020 einen Antrag auf Asyl gestellt 
(bitte nach Anzahl und Herkunftsländern aufschlüsseln)?

Der Bundesregierung liegen im Sinne der Frage keine Erkenntnisse vor, da die 
Asylstatistik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nicht 
nach den in Frage 2 genannten Kriterien differenziert. Nach Kenntnis der 
Bundesregierung wurden an den beiden oben genannten Grenzen zwischen 
dem 16. März 2020 und dem 26. April 2020 keine Schutzersuchen gestellt. Im 
Übrigen wird auf die beigefügte Anlage verwiesen.

4. Wie viele Corona-Verdachtsfälle wurden seit dem 16. März im Hinblick 
auf die in den Fragen 2 und 3 erfragten Personenkreise nach Kenntnis der 
Bundesregierung festgestellt, und in wie vielen Fällen hat sich der Ver-
dachtsfall bestätigt (bitte auch nach Herkunftsland aufschlüsseln)?

Angaben im Sinne der Frage liegen der Bundesregierung nicht vor. Im Übrigen 
wird auf die Antwort zu den Fragen 2 und 3 verwiesen.

5. Welche konkreten Maßnahmen in welcher Anzahl erfolgten nach Kenntnis 
der Bundesregierung seit dem 16. März 2020 zur Durchsetzung von § 18 
Absatz 2 des Asylgesetzes mit dem Ziel der Verhinderung illegaler Einrei-
sen an den Grenzen von Rheinland-Pfalz zu Frankreich und Luxemburg?

Es wird auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen.

6. Welche strafrechtlichen Delikte oder Ordnungswidrigkeiten wurden neben 
dem Straftatbestand der „unerlaubten Einreise“ im Zuge der zuvor ange-
sprochenen Grenzkontrollen an den Grenzen von Rheinland-Pfalz zu 
Frankreich und Luxemburg seit dem 16. März 2020 nach Kenntnis der 
Bundesregierung weiter festgestellt (bitte einzeln nach Delikt bzw. Ord-
nungswidrigkeit, Herkunftsland des Tatverdächtigen und Grenzübergangs-
stelle aufschlüsseln)?

Die durch die Bundespolizei seit Beginn der wiedereingeführten Binnengrenz-
kontrollen bis zum 26. April 2020 festgestellten Delikte an der Grenze 
(Rheinland-Pfalz) zu Frankreich und Luxemburg sind unten angefügter Tabelle 
zu entnehmen. Die Aufschlüsselung der Delikte auf die Grenzübergangsstellen 
ist der beigefügten Tabelle (Anlage) zu entnehmen. Eine statistische Zuordnung 
der Nationalitäten der Tatverdächtigen erfolgt dabei nicht.

Unerlaubte Einreise: 136
Unerlaubter Aufenthalt: 2
Missbrauch von Ausweispapieren: 1
Fahren ohne Fahrerlaubnis: 17
Kennzeichenmissbrauch: 1
Urkundenfälschung: 10
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Gefährlicher Eingriff in den
Straßenverkehr:

2

Gefährdung des Straßenverkehrs: 1
Trunkenheit im Verkehr: 2
Steuerhehlerei: 1
Verstoß Gesetz über die Haftpflicht-
versicherung für ausländische Kraft-
fahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger 
(AuslPflVG):

1

Missbrauch von Notrufen: 2
Verstoß Waffengesetz (WaffG): 2
Sonstige: 85
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